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§ 56 ArzteG 1998 Ordinationsstatten

ArzteG 1998 - Arztegesetz 1998

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Der Arzt ist verpflichtet, seine Ordinationsstatte
1. 1.in einem solchen Zustand zu halten, dass sie den hygienischen Anforderungen entspricht,
2. 2.den fachspezifischen Qualitatsstandards entsprechend zu betreiben und
3. 3.durch eine entsprechende duliere Bezeichnung kenntlich zu machen.

2. (2)Der Amtsarzt der Bezirksverwaltungsbehdrde hat die Ordinationsstatte zu Uberprifen, wenn Umstande
vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dal3 sie den im Abs. 1 Z 1 angeflUhrten Voraussetzungen nicht
entspricht. Der Uberprifung ist ein Vertreter der Arztekammer beizuziehen. Entspricht die Ordinationsstatte
nicht den hygienischen Anforderungen, ist dem Arzt die Behebung der Mangel innerhalb einer angemessenen
Frist aufzutragen.

3. (3)Kommt bei der Uberpriifung zutage, daR MiRstande vorliegen, die fiir das Leben und die Gesundheit von
Patienten eine Gefahr mit sich bringen kénnen, ist die Sperre der Ordinationsstatte bis zur Behebung dieser
Mil3stande von der Bezirksverwaltungsbehdrde zu verfugen.

4. (4)Die Art und Form, wie die Ordinationsstatte bezeichnet wird, darf allgemeine Interessen des Berufsstandes der
Arzte, insbesondere das Ansehen der Arzteschaft, nicht beeintrachtigen. Die Osterreichische Arztekammer hat
unter Bedachtnahme auf die allgemeinen Interessen des Berufsstandes der Arzte, insbesondere das Ansehen der
Arzteschaft, ndhere Vorschriften iber die Art und Form der &duReren Bezeichnung der &rztlichen
Ordinationsstatten zu erlassen.

In Kraft seit 31.12.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 56 ÄrzteG 1998 Ordinationsstätten
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


